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Textfeld
Verfahrensvermerk:Die Satzung der Stadt Gützkow zur Koordinierung der freiwilligen Ausgaben der Stadt Gützkow in den Haushaltsbereichen Schule und Kultur sowie Soziales und Jugend  wurde dem Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 5 Abs. 4 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommem (KV M-V) am 04.07.2019 angezeigt. Der Landrat hat die Satzung zur Kenntnis genommen.Hiermit wird die Satzung der Stadt Gützkow zur Koordinierung der freiwilligen Ausgaben der Stadt Gützkow in den Haushaltsbereichen Schule und Kultur sowie Soziales und  Jugend öffentlich bekannt gemacht. Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht gegen Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.Bekanntmachungsvermerk:Datum der Öffentlichen Bekanntmachung gemäß Hauptsatzung im Internet auf www.amt-zuessow.de, unter Bekanntmachungen/ Öffentliche Bekanntmachungen (Amt, Gemeinden) am 04.07.2019Veröffentlichung einer Druckausgabe am 14.08.2019 im amtlichen Bekanntmachungsblatt "Züssower Amtsblatt" Nr. 08 / 2019


